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Reglement über den Gemeindeführungsstab Riehen 

(Reglement GFS) 

Änderung vom 28. Mai 2024 

Der Gemeinderat Riehen 

beschliesst: 

I. 

Reglement über den Gemeindeführungsstab Riehen (Reglement GFS) vom 19. Mai 2020 1) (Stand 

11. Juni 2020) wird wie folgt geändert: 

§  2 Abs. 1 (geändert), Abs. 1bis (neu), Abs. 2 (geändert) 

1 Die Gemeindepräsidentin oder der Gemeindepräsident ist ex officio Mitglied des GFS. 

1bis Auf seine eigene Amtsdauer wählt der Gemeinderat aus seinen Mitgliedern ein weiteres Mitglied des 

GFS und bestimmt den Chef oder die Chefin des GFS und deren oder dessen Stellvertretung. 

2 Weitere Mitglieder des GFS sind die Verwaltungsleiterin oder der Verwaltungsleiter, die Generalsek-

retärin oder der Generalsekretär und die Leiterin oder der Leiter Integrale Sicherheit.  

§  3 Abs. 1 (geändert) 

1 Die Verwaltungsleiterin oder der Verwaltungsleiter leitet als Stabschefin oder Stabschef den GFS, die 

Stellvertretung liegt bei der Leiterin oder dem Leiter Integrale Sicherheit. Sie unterstehen der Chefin 

oder dem Chef GFS. 

§  4 Abs. 1, Abs. 4 (geändert) 

1 Befugt, den GFS oder Teile davon in besonderen und ausserordentlichen Lagen aufzubieten, sind: 

b) (geändert) der Gemeinderat; 

c) (geändert) die Chefin oder der Chef GFS oder 

d) (neu) die Stabschefin oder der Stabschef. 

4 In normalen Lagen kann die Stabschefin oder der Stabschef GFS sowie die Leiterin oder der Leiter 

Integrale Sicherheit in Absprache mit der Chefin oder dem Chef GFS den GFS für Übungszwecke auf-

bieten. 

§  5 Abs. 2 (neu) 

2 Ausserdem erstellt und pflegt er ein Führungshandbuch, welches insbesondere die Pflichtenhefte sowie 

die Organisations- und Planungsgrundlagen beinhaltet. 

II. Änderung anderer Erlasse 

Keine Änderung anderer Erlasse. 

III. Aufhebung anderer Erlasse 

Keine Aufhebung anderer Erlasse. 

 

IV. Schlussbestimmung 

Diese Änderung ist zu publizieren; sie tritt am fünften Tag nach der Publikation in Kraft. 

 
1) RiE 153.170 

https://www.gesetzessammlung.bs.ch/data/RiE%20153.170/de
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Im Namen des Gemeinderats 

Die Präsidentin: Christine Kaufmann 

Der Generalsekretär: Patrick Breitenstein 

 


